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Freitag, 27.02.2026   Internet: www.aichstetten.de eMail: rathaus@aichstetten.de        Nr. 7/2026

Landtagswahl am 8. März 2026
Zusätzliche Öffnungszeiten 

der Gemeindeverwaltung (Einwohnermeldeamt)
am Wahlwochenende zur Beantragung von Wahlscheinen

und zur Anforderung von Briefwahlunterlagen
Hinsichtlich der Ausstellung von Wahlscheinen bzw. Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl am Sonntag, 
8. März 2026, sieht das Wahlrecht folgende Regelungen vor:

•	 Wahlscheine bzw. Briefwahlunterlagen können grundsätzlich bis  
Freitag, 6. März 2026, 15:00 Uhr, beantragt werden;

•	 beantragte, jedoch nicht zugegangene Wahlscheine bzw. Briefwahlunterlagen  
können bis Samstag, 7. März 2026, 12:00 Uhr, erneut erteilt werden;

•	 in besonderen Fällen ist die Ausstellung von Wahlscheinen bzw. Briefwahlunterlagen  
auch noch am Wahltag, 8. März 2026, bis 15:00 Uhr, möglich.

Die Gemeindeverwaltung hat deshalb am Wahlwochenende wie folgt geöffnet:

•	 am Freitag, 6. März 2026, von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr;

•	 am Samstag, 7. März 2026, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

•	 am Wahlsonntag, 8. März 2026, von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Bitte beachten:
Bei Ausübung der Briefwahl ist unbedingt darauf zu achten, dass die Wahlbriefe spätestens am 
Wahlsonntag, 8. März 2026, bis 18:00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung Aichstetten, Bachstraße 2,  
88317 Aichstetten, eingegangen sein müssen.

Verspätet eingegangene Wahlbriefe können nicht berücksichtigt werden!

Nachruf
Die Gemeinde Aichstetten trauert um ihren langjährigen ehemaligen Mitarbeiter

Gottfried Jakobartl,
der am 13. Februar 2026 im Alter von 83 Jahren verstorben ist.

Gottfried Jakobartl war vom 1. März 1990 bis zu seinem Eintritt in seinen wohlverdienten Ruhestand 
am 31. Dezember 2007 als Hausmeister bei der Gemeinde Aichstetten beschäftigt. Er erfüllte die 
ihm übertragenen Aufgaben stets zuverlässig und pflichtbewusst und leistete ausgezeichnete Arbeit.

Die Gemeinde Aichstetten hat ihm viel zu verdanken. Für seine langjährige Tätigkeit zum Wohle 
unserer Gemeinde, unserer Einwohnerschaft und unserer örtlichen Vereine und Gruppierungen 
bleiben wir Gottfried Jakobartl in großer Dankbarkeit verbunden.

Unsere aufrichtige Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl gelten seiner Frau Fanny und seinen 
Kindern mit Familien.

Für die Gemeinde, den Gemeinderat und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde

Hubert Erath
Bürgermeister
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Amtliche Mitteilungen

Landtagswahl am 8. März 2026

Wahlbekanntmachung
1.
Am 8. März 2026 fi ndet die Wahl zum 18. Landtag 
von Baden-Württemberg statt.

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2.
Die Gemeinde ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahlbezirk 001: Aichstetten
Wahlraum:  Haus der Vereine, Versammlungsraum 

 Erdgeschoss, 
Schulstraße 17, 88317 Aichstetten, 
 rollstuhlgerecht

Wahlbezirk 002: Altmannshofen
Wahlraum:  Dorfhalle, Laubener Weg 4, 

88317 Aichstetten, rollstuhlgerecht

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 26.01.2026 bis 15.02.2026 übersandt worden 
sind / werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum ange-
geben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 16.00 Uhr im Rathaus Aichstetten, Sitzungs-
saal, Bachstraße 2, 88317 Aichstetten zusammen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Iden-
titätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausge-
händigt.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 
der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber der zu-
gelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern außer-
dem die Angabe Einzelbewerber und rechts von dem Na-
men jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ers-
ten fünf Listenbewerber der zugelassenen Landeslisten 
und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung.

Der Wähler gibt

seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gel-
ten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes gekennzeichnet und in der Weise gefaltet wer-
den, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der 
Wahlkabine darf nicht fotografi ert oder gefi lmt werden.

Gemeinde Aichstetten
 (Landkreis Ravensburg, ca. 2.900 Einwohnerinnen und Einwohner)

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Hausmeister (m/w/d)
unbefristet in Vollzeit.

Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). 
Die Stelle ist in EG 6 TVöD eingruppiert.

Nähere Informationen zu den Stellenausschreibungen fi nden Sie auf unserer Homepage 
unter http://www.aichstetten.de/Stellenangebote.html.

Sie haben Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie diese bis spätestens 06. März 2026 
an die Gemeindeverwaltung Aichstetten, Bachstraße 2, 88317 Aichstetten, oder gerne auch 
per E-Mail an hubert.erath@aichstetten.de.

4. 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

5. 
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk die-
ses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtli-
chen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

6. 
Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine Än-
derung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf 
die Person des Wählers hinweisenden Zusatz enthält oder 
wenn sich bei der Briefwahl in dem Stimmzettelumschlag 
sonst eine derartige Äußerung befi ndet oder der Stimmzet-
telumschlag gekennzeichnet ist (§ 42 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 6 und 7 des Landtagswahlgesetzes).

7. 
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulässig (§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einfl ussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-
ressenkonfl ikt der Hilfsperson besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 
des Landtagswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtig-
ten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Ab-
sätze 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Aichstetten, den 25.02.2026

Gemeindeverwaltung

Hubert Erath
Bürgermeister

Seniorenarbeit

Verlegung der Sprechstunde
Die Sprechstunde der Seniorenbeauftragten Hanna Keil 
wird aus Termingründen bis einschließlich 13.03.2026 auf 
Donnerstag verlegt. Hannah Keil ist am 19. und 26.02.2026. 
sowie am 5. und 12.03.2026 jeweils in der Zeit von 10:00 bis 
11:00 Uhr im Haus der Begegnung anzutreffen. 

Ab dem 20.03.2026 fi ndet die Sprechstunde wie gewohnt 
freitags von 14:30 bis 15:30 Uhr statt. 

Außerhalb dieser Sprechzeiten steht die Seniorenbeauftrag-
te unter Telefon 0151-57 61 95 36 gerne zur Verfügung.

Um Beachtung und Ihr Verständnis wird gebeten!

Schulstrasse 5
Haus der Begegnung
88317 Aichstetten

Du möchtest dich
auf einen Kaffeenachmittag verabreden?
Dann kommt vorbei und genießt bei 
Kaffee und leckeren Kuchen eine schöne 
Zeit zusammen.

Alle Gäste sind herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen!
Ingrid Schäffeler und die 
Seniorengenossenschaft Aichstetten e.V.

Freitag, 27.02.2026     14:30 Uhr
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Schulnachrichten

Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern,

die Kinder- und Jugendarbeit möchte euch/ Sie über die be-
vorstehenden Angebote informieren.

Ankündigung: Angebot 
Siebdruck in Aichstetten
Die Jugendarbeit bietet, in Zusammenarbeit mit Bernd Im-
minger (Grafi ti/Siebdruck Künstler aus Isny), am 20.03.26 
(von 14:00 – 17:00 Uhr) einen Workshop mit dem Thema 
Siebdruck in Aichstetten an. Teilnehmen können alle inter-
essierten Jugendlichen der Gemeinden Aichstetten und Ait-
rach. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Jugendliche begrenzt. 
Bei mehr als 10 Anmeldungen werden die Teilnehmenden 

per Losverfahren ermittelt. Die Kosten werden zum größten 
Teil durch Spenden fi nanziert. Es fallen lediglich 5 € Eigenan-
teil an. Die Anmeldefrist läuft bis Donnerstag, den 12.03.26. 
Die Teilnehmer werden danach benachrichtigt. 

Interessierte Jugendliche können sich entweder im Jugend-
büro Aichstetten, über die Whatsapp Gruppe oder über fol-
gende E-Mail anmelden: tobias.braun@stiftung-st-anna.de

Nächster Kindertreff für die Klassen 1+2
Nachfolgend werden Sie über den nächsten Kindertreff in-
formiert.
Aus personellen Gründen ist die Anmeldezahl pro Gemeinde 
derzeit auf 5 Kinder pro Angebotstag beschränkt. 

Die Anmeldung zum Kindertreff fi ndet per Mail statt.

Bitte melden Sie Ihr Kind im Kinder- und Jugendbüro in Aichstetten an.
E-Mail: tobias.braun@stiftung-st-anna.de

Bei der Anmeldung bitte immer angeben:
Betreffzeile: „Anmeldung Kindertreff“, Inhalt: Name, Klasse, Telefonnummer, Veranstaltungstag

Die Kinder werden per Losverfahren ausgewählt!
Sie erhalten nach Anmeldeschluss eine Rückmeldung per Mail, ob Ihr Kind ausgelost wurde oder nicht.

Ostern steht vor der Türe! Passend zu Ostern wollen wir gemeinsam auf Entdeckungstour gehen – 
die ein oder andere Überraschung wartet dort auf uns. Bunt und farbenfroh erkunden wir die 

Osterkreativ-Werkstatt. Wir gestalten rund um das Thema Ostern. 

Montag/Dienstag, 16./17. März 2026
  Montag: 14:30 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag: 14:30 Uhr – 16:00 Uhr

„Oster-Entdeckungstour & 
Osterkreativ-Werksta� ”

FÜR KLASSE 1 & 2

Für:  Kinder der Klassen 1 und 2

Treffpunkt: Jugendraum Aichstetten (Schulstraße 5 88317 Aichstetten)

Mitzubringen: Schürze, Trinken, 2€ 

Anmeldeschluss: 11.03.2026
(Sie erhalten am 12.03.2026 eine Rückmeldung per E-Mail, ob Ihr Kind ausgelost wurde oder nicht.)

Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils 10 Kinder pro Angebotstag begrenzt! 

Es werden Bilder gemacht, die auf der Homepage der Schwäbischen Zeitung, 
auf unserem Instagram Account oder im Amtsblatt veröffentlicht werden können.

Der letzte Kindertreff war nur für die Klassen 3+4 ausgeschrieben 
deshalb ist dieser Kindertreff nur für die Klassen 1+2. 

Stiftung mit dem Schwimmmobil und den Schwimmlehrern“, 
so der Gemeindechef.

Sein Amtskollege Hubert Erath meinte, dass er – als über 
die Möglichkeit des Einsatzes einer „Wundine on Wheels“ in 
den Gemeinden Aitrach und Aichstetten gesprochen wurde 
– von dem Angebot sofort begeistert war. Dies sei ein tolles 
Angebot, um Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter 
im ländlichen Raum eine ortsnahe Wassergewöhnung unter 
professioneller Anleitung zu ermöglichen. „Mein herzlicher 
Dank gilt Christoph Palm, Dr. Heiko Schmid, Andreas Schaf-
fer und dem ganzen Team der Josef-Wund-Stiftung, dass sie 
den Einsatz der ‚Wundine on Wheels‘ in unserer Raumschaft 
ermöglicht haben und unsere Kinder von dem tollen Ange-
bot profi tieren dürfen. Es wäre sehr schön, wenn sich dieses 
Angebot in unseren Gemeinden in regelmäßigen Abständen 
wiederholen lassen würde.”

Bevor es zur Besichtigung ins Innere des 31 Grad warmen 
Schwimmkörpers ging wurden noch Gastgeschenke wie 
Plüsch-Otter, Bildbände, Urkunden und Medaillen ausge-
tauscht. 

Infos zum Projekt SchwimmMobil
„Wundine on Wheels“ ist ein Projekt der Josef Wund Stiftung, 
das mobile Lehrschwimmbecken an Schulen und Kitas bringt, 
um Kindern den Zugang zum Schwimmen zu ermöglichen. 
Die sechs Meter langen und zwei Meter breiten Schwimm-
becken auf Rädern sind für Kurse der Wassergewöhnung und 
Grundschwimmfähigkeiten konzipiert. Die Stiftung setzt vier 
solcher SchwimmMobile ein und kooperiert dabei mit Part-
nern wie dem Land Baden-Württemberg, Kommunen und 
dem Württembergischen Landessportbund (WLSB). Rund 
4.000 Kinder haben in den vergangenen drei Jahren eines 
der SchwimmMobile der Josef Wund Stiftung genutzt.

Über die Josef Wund Stiftung
Die Josef Wund Stiftung setzt die Ideen ihres Gründers fort: 
Sie gibt Impulse für gesellschaftlichen Fortschritt und unter-
stützt Menschen, die mit Engagement und Leistungswillen 
etwas bewegen wollen. Leitgedanke ist dabei das Prinzip 
Fördern durch Fordern. Schwerpunkte der Stiftung sind Pro-
jekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kreativität. 
Eine besondere Rolle spielt das Thema Wasser: Mit der Wun-
dine Schwimmakademie fördert die Stiftung das Schwim-
menlernen von Kindern, mit dem Undine Award zeichnet sie 
seit 2022 unter dem Motto „Wasser für den Menschen“ in-
novative Projekte und Initiativen mit insgesamt 60.000 Euro 
Preisgeld aus.  Text/Fotos: Olaf Schulze

Damit Kinder schwimmen lernen
Die Schul- und Kindergartenkinder der Gemeinden Aitrach 
und Aichstetten haben das große Los gezogen. Seit dem 19. 
Januar haben insgesamt 145 Mädchen und Buben im Alter 
von vier bis neun Jahren die Gelegenheit, in einem dreimo-
natigen Kurs das Schwimmen zu erlernen. Ermöglicht wird 
dies durch ein mobiles Lehrschwimmbecken, das im Rah-
men eines Vorort-Termin am Mehrzweckhallen-Vorplatz von 
den Bürgermeistern der Gemeinden, den Schul- und Kinder-
gartenleiterinnen sowie Ratsmitgliedern besichtigt wurde.

Näheres zum SchwimmMobil „Wundine II“ erläuterte And-
reas Schaffer, Projektleiter der Wundine Schwimmakademie 
der Josef Wund Stiftung. „Schwimmen zu können rettet nicht 
nur Leben, es ist auch wichtig für die Teilhabe an Freizeitakti-
vitäten, wie Freibad- oder Badeseebesuchen“, sagt Andreas 
Schaffer. Immer weniger Kinder können sicher schwimmen. 
Gründe hierfür: es fehle an Schwimmfl ächen, Schwimmleh-
rerinnen und -lehrern, zudem seien die Transportwege zum 
nächstgelegenen Hallenbad oftmals lang. Abhilfe schaffe 
hier die Wundine Schwimmakademie. Damit stelle man den 
Kommunen auch die Schwimmlehrkräfte zur Verfügung. Seit 
2022 konnten so bereits rund 4.000 Kinder ans Wasser und 
das Schwimmen herangeführt werden. „Das große Interesse 
der Kommunen bestätigt die Wichtigkeit unserer Arbeit“, so 
der Projektleiter. Das überzeugte auch die beiden Gemeinde-
chefs Thomas Kellenberger (Aitrach) und Hubert Erath (Aich-
stetten), die Schulleiterinnen Katrin Pritzl und Nicola Gesie-
rich sowie die Kindergartenleiterinnen Renate Schmaus und 
Alicja Kulikowski.

Bürgermeister Kellenberger erinnerte an die Umgestaltung 
des ehemaligen Baggersees zum „Aitrach-See“. „Dies ist ein 
toller Ort für Kinder und Jugendliche, um die Sommermona-
te zu genießen. Dafür wurde unter anderem ein Gutachten 
zu Verkehrssicherheitspfl icht mit Beschilderungskonzept er-
stellt. Aber die größte Sicherheit ist und bleibt: Schwimmen 
können. Und das nicht ‚nur‘ zur Sicherheit, sondern um da-
bei sein zu können bei dem was Kinder und Jugendliche im 
Sommer schon immer am liebsten machen: zum Baden an 
den See gehen und Freunde treffen. Schön wäre es, in zwei 
bis drei Jahren zusammen mit Aichstetten das SchwimmMo-
bil erneut nutzen zu können, damit das Angebot den Schü-
lern mindestens einmal in ihrer Grundschulzeit gemacht wer-
den kann. Aufwendungen für die Gemeinde entstehen durch 
Strom, Wasser/Abwasser sowie die Reinigung und Schließ-
dienste, den Löwenanteil am Projekt trägt die Josef-Wund-

Unsere Bilder zeigen das SchwimmMobil mit den Gästen bei der Be-
sichtigung sowie das Lehrschwimmbecken im Innenbereich.

Im SchwimmMobil „Wundine II“ lernen Kinder der Grundschulen und 
Kindergärten der Gemeinden Aitrach und Aichstetten das Schwimmen.
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Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feiertagen und  
außerhalb der Sprechstundenzeiten: Kostenfreie Rufnummer 116 117 

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen  
Haus- und Kinderärzten – nur für gesetzlich Versicherte unter 0711 – 96 58 97 00 oder docdirekt.de

Als zusätzlichen Service bieten die niedergelassenen Ärzte in Baden-Württemberg teilweise auch  
fachärztliche Dienste an. Rufnummer der fachärztlichen Notfalldienste im Landkreis Ravensburg:

Augenärzte 01801 92 93 46 / Kinderärzte 01801 92 92 88 / Zahnärzte 0761 120 120 00

Sozialstation Carl Joseph – 24-Stunden-Notruf, auch am Wochenende und an Feiertagen, Telefon: 07561 4405. 

Die Zieglerschen Seniorenzentrum Aitrach, Hauptstraße 22, Aitrach, Tel.: 07565 942689-0

Wasserversorgung: Stadtwerke Memmingen, Tel: 08331 85 56 100 / Strom-Störungsdienst: EnBW, Tel: 0800 36 29 477

Bei Müllabfuhrproblemen: Stark GmbH, Lindau, Tel: 0800 28 30 037 / Erdgasversorgung: Thüga, Tel: 07524 6049

Apotheken
Samstag, 28.02.2026

Antonius-Apotheke Bad Wurzach 
Marktstr. 8, 88410 Bad Wurzach 
Tel.: 07564 - 9 12 37, Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr

Rupertus-Apotheke, Ulrichstr. 4, 87724 Ottobeuren 
Tel.: 08332 / 796240, Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr

Burg-Apotheke, Kronenstr. 11, 87435 Kempten 
Tel.: 0831 / 27356, Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr

Sonntag, 01.03.2026

Rosen-Apotheke Leutkirch 
Ottmannshofer Str. 19, 88299 Leutkirch im Allgäu 
Tel.: 07561 - 9 84 90, So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr

Apotheke im Illerpark, Fraunhoferstraße 8, 87700 Memmingen 
Tel.: 08331 / 984900, So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr

Stadt Apotheke, Marktplatz 32, 88416 Ochsenhausen 
Tel.: 07352 - 81 31, So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr

Für weitere Informationen verweisen wir auf den Link der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg,  
Villastr. 1, 70190 Stuttgart, http://www.lak-bw.de/Notdienstportal, kostenfreie Festnetznummer: 08010 00 22 833 

Kirchliche Nachrichten

Seelsorgeeinheit Aitrachtal
Kath. Kirchengemeinden Aichstetten, Aitrach, 
Altmannshofen, Mooshausen und Treherz

Pfarrer der Seelsorgeeinheit Aitrachtal
Pfarrer Geil – Tel. 07565 914018, 
Email: Ernst-Christof.Geil@drs.de

Pfarramt Aichstetten, Schulstraße 2
Frau Natterer – Tel. 07565 1304; Fax: 07565 914017; �  
Email: StMichael.Aichstetten@drs.de
Geöffnet:	 Dienstag	 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
	 Mittwoch	 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
	 Donnerstag	 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
	 Freitag	 09:00 Uhr – 11:00 Uhr

Pfarramt Aitrach, Schulstraße 11
Frau Simmling – Tel. 07565 5403; Fax: 07565 942839; �  
Email: KathPfarramt.Aitrach@drs.de
Geöffnet:	 Montag	 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
	 Dienstag	 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
	 Donnerstag	 09:00 Uhr – 11:00 Uhr

www.praevention-missbrauch.drs.de
Elke Börnard

Fachberaterin gegen sexualisierte Gewalt
Tel.: 0151 52 50 27 50

Email: Elke.Boernard@ksm.drs.de

Gottesdienstzeiten in der 
Seelsorgeeinheit „Aitrachtal“

Samstag, 28.02.2026
17:30 Uhr	 Aich	� Vorabendmesse  

(† Alfons und Genovefa Hirscher)

Sonntag, 01.03.2026 – 2. Fastensonntag  
(Zählung der Gottesdienstbesucher) – Caritas-Fastenopfer
08:45 Uhr	 Altm	 Eucharistiefeier
10:15 Uhr	 Moos	 Eucharistiefeier
10:15 Uhr	 Treh	 Wort-Gottes-Feier

Dienstag, 03.03.2026
07:50 Uhr	 Aitr	 Schülermesse

Mittwoch, 04.03.2026
07:40 Uhr	 Aich	 Schülermesse

Donnerstag, 05.03.2026 – Gebet um geistliche Berufe
19:00 Uhr	 Esch	 Eucharistiefeier († Georg Pritzi)

Freitag, 06.03.2026 – Herz-Jesu-Freitag
09:00 Uhr	 Aich	 Eucharistiefeier
19:00 Uhr	 Aitr	� Weltgebetstag der Frauen im 

Gemeindehaus „Alter Pfarrhof“

Samstag, 07.03.2026 
17:30 Uhr	 Treh	 Vorabendmesse

Sonntag, 08.03.2026 – 3. Fastensonntag
08:45 Uhr	 Aich	 Eucharistiefeier
08:45 Uhr	 Altm	 Wort-Gottes-Feier
10:15 Uhr	 Aitr	 Eucharistiefeier

261-72010  Häkeln für Anfänger
Termine und Uhrzeiten:
Sa, 14.03.26, 10.00-12.00 Uhr
Sa, 28.03.26, 10.00-12.00 Uhr
Dauer: 2 Vormittage
Ort: Haus der Vereine, Schulstr. 17, Aichstetten
Leitung: Viola Keller
Gebühr: EUR 25,50

Für Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene.

Dieser Kurs richtet sich an Kinder und Erwachsene die noch 
nie oder nur wenig gehäkelt haben. 

Es werden verschiedene Häkelstiche erklärt und gemeinsam 
praktisch geübt. Auch Häkelschriften können am Kursende 
ebenfalls gelesen werden.

Beim ersten Termin werden wir die verschiedenen Stiche er-
lernen und die dazugehörigen Symbole. Beim zweiten Ter-
min häkeln wir ein kleines Projekt um das neu erlernte Wis-
sen auszuprobieren. Eventuelle Fragen können zusammen 
gelöst werden.

Die Materialkosten von ca. EUR 10,- werden im Kurs abge-
rechnet. Darin enthalten sind Garn, passende Häkelnadeln 
und Anleitungen.

261-73021  Dorn-Selbsthilfe
Termin: Fr, 27.03.26
Uhrzeit: 16.00-18.30 Uhr
Dauer: 1 Nachmittag
Ort: Turnhalle Aichstetten, Gymnastikraum
Leitung: Rita Jeni
Gebühr: EUR 16,90

Die Dorn-Methode ist eine ganzheitliche Methode um Blo-
ckaden in Gelenken, Hüfte und Wirbel zu lösen. Wenn nur 
ein Gelenk blockiert ist, kann durch eine Schonhaltung ein 
Dominoeffekt auftreten und zu weiteren Blockaden in ande-
ren Gelenken führen. Mit den Dorn-Selbsthilfe-Übungen kön-
nen Sie durch eine sanfte Art die Blockaden selber lösen. 
Dorns Ziel ist es, den Menschen ein Instrument in die Hand 
zu geben, mit dem sie selbst etwas zu ihrer Gesundheit 
beitragen können. Dieses Instrument lernen Sie im Kurs 
kennen.

Hinweis: Die Wirksamkeit der Dorn-Methode ist wissen-
schaftlich nicht erwiesen.

Bitte bequeme Kleidung, Decke und ein Getränk mitbringen.

Anmeldungen: Gemeindeverwaltung Aichstetten
Telefon	 07565 / 94 18-28 – Fax  07565 / 94 18-25	
eMail:	 Elke.Loleit@Aichstetten.de� www.aichstetten.de

Volkshochschule Aichstettenvhs
Fastenopfer 2026:  
Bitte um Spende für soziale Projekte
Von Herzen bitten wir Sie um Ihre Spende beim Caritas-Fas-
tenopfer 2026, denn damit können wir viel Gutes tun: Men-
schen in unmittelbarer Not unterstützen, kinderreichen Fami-
lien helfen, Seniorinnen und Senioren zur Seite stehen oder 
die ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer in unserer Ge-
meinde in ihrer Arbeit unterstützen, damit sie ihren wichtigen 
Dienst auch in Zukunft leisten können. 

Deshalb ist gerade auch Ihre Spende so wichtig – und be-
wirkt so viel Gutes!

Bitte spenden Sie beim Caritas-Fastenopfer! 

Vergelt’s Gott.

Die Kirche zählt (auf) Sie!
Gläubige, die an dem Wochenende vom 28.2. – 01.03. an 
der Heiligen Messe teilnehmen, werden Teil der kirchlichen 
Jahresstatistik. Denn, am sogenannten Zählsonntag, werden 
bundesweit die Gottesdienstbesucher gezählt und von der 
Bischofskonferenz einmal im Jahr veröffentlicht.

Ausstellung über das Wunder der Eucharistie in 
der Klosterkirche St. Verena Rot an der Rot
Im Rahmen des 900-Jahr-Jubiläums der Klostergründung Rot 
findet vom 01. bis 25. März 2026 eine Ausstellung über Eu-
charistische Wunder in der Klosterkirche St. Verena in Rot an 
der Rot statt. Auf 24 Schautafeln werden unerklärliche Phä-
nomene im Zusammenhang mit der heiligen Eucharistie ge-
zeigt, die der im September letzten Jahres heiliggesprochene 
15-jährige Carlo Acutis gesammelt und zusammengestellt hat. 
Eröffnet wird die Ausstellung, die täglich von 08:00-18:00 Uhr 
zu sehen ist, mit einem Jugendgottesdienst am Sonntag, 
01.03. um 10:15 Uhr mit Münsterpfarrer Gianfranco Loi aus 
Obermarchtal, der von der Band „face&fallow“ aus Bellamont 
musikalisch gestaltet wird. Immer dienstags wird um 19:00 
Uhr eine heilige Messe gefeiert, am 03.03. mit der Möglich-
keit, einen Einzelsegen mit der Reliquie des Hl. Carlo Acutis zu 
empfangen. Die Messe am Dienstag, 10.03. um 19:00 Uhr fei-
ert Pfarrer Reinfried Rimmel, sie wird von Susanne Nestel mu-
sikalisch gestaltet, danach findet noch ein Gesprächsabend 
mit Pfarrer Rimmel zum Thema: „Eucharistie - was macht sie 
so besonders?!“ statt. Am Dienstag, 24.03. um 19:00 Uhr wer-
den die Neupriester Patrick Kurfeß und Tim Miller den Primiz-
segen spenden. Weitere Höhepunkte im Zusammenhang mit 
der Ausstellung sind ein Pontifikalamt am Sonntag, 15.03. um 
10:15 Uhr mit Abt em. Hermann Josef Kugler O.Praem. so-
wie der gesungene Adonai-Kreuzweg am Sonntag, 22.03. um 
19:00 Uhr im Beisein von Weihbischof Thomas Maria Renz.

StMichael.Aichstetten@drs.de

Jahresrechnung der Kirchengemeinde  
St. Michael
Die Jahresrechnung 2023 liegt zur Einsicht für die Mitglie-
der der Kirchengemeinde, vom 03.03.2026 – 17.03.2026, im 
Pfarramt, zu den Öffnungszeiten, aus. 




